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Sehr geehrtes Mitglied! 
 
 
Änderung der Ökostromeinspeisetarifeverordnung 2012 (ÖSET-VO 2012) 

Die Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die 
Einspeisetarife für die Abnahme elektrischer Energie aus Ökostromanlagen auf Grund von 
Verträgen festgesetzt werden, zu deren Abschluss die Ökostromabwicklungsstelle ab 1. Juli 
2012 bis Ende des Jahres 2013 verpflichtet ist (Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2012 – 
ÖSET-VO 2012), wurde im § 13a geändert.  
Die Verordnung wurde im BGBl am 23.12.2013 unter der Nummer BGBl II 503/2013 
veröffentlicht und tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. § 13a gilt für die Jahre 2014 und 2015. 
Wir dürfen Ihnen die neue Verordnung in der Anlage zur Kenntnis bringen. 
 
 
ÖkostromförderbeitragsVO 2014 

Mit der Veröffentlichung des BGBl II 504/2013 am 23.12.2013 im Bundesgesetzblatt ist die 
Ökostromförderbeitragsverordnung 2014 am 1. Jänner 2104 in Kraft getreten. Wir dürfen 
Ihnen die neue Verordnung in der Anlage zur Kenntnis bringen. 
 
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE 

 
Mag. Roland Tropper 

Geschäftsführer 
 
 
 
Anlage: 
Änderung der ÖkostromeinspeisetarifeVO 2012 
Ökostromförderbeitragsverordnung 2014 
 


